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Art. 4 § 22 W-VDL Entschädigung der
Mitglieder (Ersatzmänner)

 W-VDL - Vierte Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Mitglieder (Ersatzmänner) der Einigungskommission und der Obereinigungskommission üben ihre Tätigkeit

ehrenamtlich aus; sie haben jedoch Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung für

Zeitversäumnis nach den Bestimmungen und Tarifen, die für Schö:en nach dem Gebührenanspruchsgesetz, B.G.Bl.

Nr. 136/1946 in der jeweiligen Fassung gelten.

(2) Der Anspruch auf Ersatz der Barauslagen und des Verdienstentganges ist von den Mitgliedern der

Einigungskommission und von den Mitgliedern der Obereinigungskommission beim Amte der Landesregierung binnen

14 Tagen nach Eintritt des Anspruches schriftlich geltend zu machen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 4 § 22 W-VDL Entschädigung der Mitglieder (Ersatzmänner)
	W-VDL - Vierte Durchführungsverordnung zur Wiener Landarbeitsordnung


